
Bekanntmachung und Auflage Baugesuch  
(§ 60 BauG) 

 

  

 
 
Gesuchsteller NEBA Immobilien AG, untere Brühlstrasse 52, 4800 Zofingen 
 
Bauobjekt Rückbau EFH, Neubau MFH und Einstellhalle 
 
Ortslage Parzelle Nr. 895, Rainacherweg 8 
  

 
Zeitraum der Auflage 05.03.2026 – 03.04.2026 
 
Gegen Baugesuche kann innert der Auflagefrist beim Gemeinderat schriftlich Einwand erho-
ben werden. Die Einwendung muss vom Einwender selbst oder von einer ihm bevollmächtig-
ten Person verfasst und unterzeichnet sein. Die Einwendung hat einen Antrag sowie eine Be-
gründung zu enthalten, d.h. es ist anzugeben, welchen Entscheid der Einwender anstelle der 
nachgesuchten Baubewilligung beantragt. Auf eine Einwendung, die diesen Anforderungen 
nicht entspricht, kann nicht eingetreten werden. Die Pläne liegen zur öffentlichen Einsicht-
nahme bei der Gemeindekanzlei auf. 
 
Der Gemeinderat 
 
 


